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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 694/2019 
      
 

Stuttgart, 21.06.2019 

Investitionszuschuss für die Neckarpiraten e.V., Hofener Str. 48, 70372 
Stuttgart - Umzug und Erschließung des Interimsquartiers, Argon-
nenstr. 14, 70374 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

22.07.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die Neckarpiraten e.V., Hofener Str. 48, 70372 Stuttgart erhalten für den Umzug und 

die Erschließung des Interimsquartiers, Argonnenstr. 14, 70374 Stuttgart einen Inves-
titionszuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss 
beträgt max. 81.975,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 

 
3. Die Zweckbindung des Zuschusses endet mit dem Ablauf der Nutzungsgenehmigung. 
 
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-

stellung festzusetzen. 
 

5. Die Auszahlungen in Höhe von max. 81.975,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 
510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.519365, Sonstige Investitionen Kitas (Kita-Ausbau), 
Ausz.Gr. 7873 Bau (Pauschale), gedeckt. 

 

Kurzfassung der Begründung

Zur Entfluchtung des Interimsquartiers in Notsituationen ist die Herstellung eines zwei-
ten Flucht- und Rettungsweges zwingend erforderlich. Hierfür sind umfangreiche Ände-
rungsarbeiten im Innern notwendig. Zudem sind weitere Auflagen (Brandschutz, Schall-
schutz, Hygiene etc.) zu erfüllen. 
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Im Außenbereich ist die Verschattung mittels eines Sonnensegels vorgesehen, welches 
bereits in der Hofener Str. 48 Verwendung fand. 
Die für das Projekt beantragten Bundesmittel werden im Rahmen der städt. Zuschuss-
festsetzung berücksichtigt. 
 
Die Nutzung der Einrichtung wurde durch das Baurechtsamt bis zum 30.05.2024 ge-
nehmigt. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Mittel sind im Haushalt veranschlagt und werden für den Vollzug aus der Kita-
Ausbaupauschale auf das Projekt 7.513161 umgesetzt. 
 

Einmalige Kosten - Neubau Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme 

109.300,00 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss 
(gerundet)  

max. 81.975,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 694/2019 
 
<Anlagen> 
 
 


